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Erster Bürgermeister Gunther Ehrhardt eröffnet um 19:30 Uhr die öffentliche Sitzung des
Gemeinderates. Er begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Be-
schlussfähigkeit des Gemeinderates fest.

TOP  1 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 08.10.2024

Die Niederschrift der Sitzung vom 08.10.2024 wurde den Mitgliedern zugestellt.

Nachdem keine Einwendungen vorgebracht wurden, gilt die Niederschrift als genehmigt.

TOP  2 Bekanntgabe des Ergebnisses der Jahresrechnung 2023 - Information

Gemäß Art. 102 Abs. 2 GO ist die Jahresrechnung dem Gemeinderat nach ihrer Erstellung vor-
zulegen. Diese erstmalige Vorlage soll dem Gemeinderat lediglich die Möglichkeit geben,
Kenntnis zu erlangen, wie sich der Jahresabschluss nach den Berechnungen der Verwaltung
darstellt. Eine Prüfung der Jahresrechnung ist aktuell nicht notwendig, sie erfolgt grundsätzlich
im Rahmen der örtlichen und überörtlichen Rechnungsprüfung. Es ist also zunächst weder ein
Beschluss über die Feststellung noch über die Entlastung zu fassen.

Die Ergebnisse der Jahresrechnung 2023 sind der beigefügten Anlage zu entnehmen.

Im Ansatz 2023 hat der Verwaltungshaushalt ein Volumen in Höhe von 3.106.000,00 EUR.
Das Ergebnis der Jahresrechnung beläuft sich auf 3.013.679,94 EUR. Das Rechnungsergebnis
liegt somit ca. 92.000 EUR unter den Planansätzen.

Im Ansatz 2023 hat der Vermögenshaushalt ein Volumen in Höhe von 2.512.900 EUR. Das
Ergebnis der Jahresrechnung beläuft sich auf 1.584.622,82 EUR. Das Rechnungsergebnis liegt
somit ca. 928.300 € unter den Planansätzen.

Die Zuführung vom Vermögens- zum Verwaltungshaushalt beläuft sich auf 304.482,34, EUR,
geplant wurde mit einer Zuführung i. H. v. 550.700 EUR. Hauptsächliche Ursachen dieser posi-
tiveren Entwicklung sind:

- Höhere Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuer
- Zuweisungen zu den Kosten der Schülerbeförderung wurden durch das StaLA nicht in

dem Umfang zurückgefordert wie angesetzt.
- Etc.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde ein Darlehen i. H. v. 400.000 € aufgenommen. Der allgemeinen
Rücklage wurden 170.818,94 EUR entnommen.

Der Gesamthaushalt (Verwaltungs-, Vermögenshaushalt) 2023 gemäß den Ergebnissen der
Jahresrechnung beläuft sich auf 4.598.302,76 EUR (2022: 4.979.342,52 EUR).

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2023 wird zur Kenntnis genommen.

zur Kenntnis genommen

TOP  3 Kostenschätzungen der Maßnahmen zum Starkregenschutz Wiesenweg,
Moos - Information, Beschluss

Die Abwasserbeseitigungspflicht obliegt grundsätzlich der Gemeinde (§ 56 Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) i. V. m. Art. 34 Abs. 1 Bayerisches Wassergesetz (BayWG)). Abwasseranlagen
müssen nach den allgemein anerkannten technischen Regeln errichtet, betrieben und gewartet
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werden (§ 60 Abs. 1 WHG). Dies betrifft selbstverständlich auch die öffentliche Sammelkanali-
sation, die Grundstücksanschlüsse sowie die Grundstücksentwässerungsanlagen, die insbe-
sondere dicht und standsicher sein müssen.

Die Gemeinde Geroldshausen ist verpflichtet, den Zustand, die Funktionalität sowie den Betrieb
der Abwasseranlagen selbstständig zu überwachen (§ 61 Abs. 2 Satz 1 WHG, Selbstüberwa-
chung) und bei Bedarf Schäden zu beheben.

Am 13. Juli 2021 wurde dem Gemeinderat der Allgemeine Kanalisationsplan (AKP) inklusive
eines Sanierungskonzepts vorgestellt. Die Prognoseberechnung wies auf ein Überstauereignis
im Wiesenweg (Moos) verbunden mit einer Maßnahme der Priorität 1 hin.

Diese Maßnahmen soll im Rahmen der Erschließungsarbeiten für den Bebauungsplan „Bild-
acker“ umgesetzt werden. Der Gemeinderat beschloss in der Sitzung vom 10. Oktober 2023
Folgendes:
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„Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen beschließt, ein Entwässerungs- und Hoch-
wasserschutzkonzept für das Außeneinzugsgebiet ‚nördlich der Frühlingsstraße‘ zu erarbeiten.
Die erforderlichen Planungsleistungen sind gemeinsam mit der Erschließungsplanung für das
Baugebiet ‚Bildacker‘ durch ARZ Ingenieure zu erbringen.“

Im Juni 2024 stellte das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) bei einem Ortstermin fest, dass
die Kanalsanierung in der Frühlingsstraße und der Bau eines Regenrückhaltebeckens (RRB)
getrennt betrachtet werden müssen. Nur das Regenrückhaltebecken könnte im Rahmen des
Förderprogramms FlurNatur mit einem Zuschuss von 50.000 EUR gefördert werden.

Das Büro Dr. Schulte | Röder Kommunalberatung UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG wies da-
rauf hin, dass für Hochwasserschutzmaßnahmen kein Verbesserungsbeitrag erhoben werden
kann, da sie die Außengebietsentwässerung betreffen. Die Kosten sind auf einer separaten
Haushaltsstelle zu verbuchen und über den allgemeinen Haushalt zu refinanzieren, da sie nicht
zur öffentlichen Einrichtungseinheit gehören.

Lediglich die Kosten für die Aufdimensionierung im Wiesenweg fallen in den Bereich der öffent-
lichen Einrichtungseinheit und werden daher von der Solidargemeinschaft getragen. Da es sich
jedoch nur um einen kleinen Teil des Leitungsnetzes handelt, ist fraglich, ob hier überhaupt ein
Verbesserungsbeitrag erhoben werden kann. Das Büro hält dies für problematisch und emp-
fiehlt daher, die Kosten über die Gebühren zu refinanzieren.

Im Frühjahr 2025 wird das Büro dem Gemeinderat über diese Themen sowie über die mögliche
Höhe einer Gebührenerhöhung berichten.

Mitte September 2024 besichtigte die Lenkungsgruppe des Fränkischen Südens die Starkre-
genschutzmaßnahmen der Gemeinde Bieberehren. Das ALE informierte über Wasserrückhal-
temaßnahmen und das FlurNatur-Programm und erklärte, dass solche Maßnahmen im Rahmen
einer Flurbereinigung mit bis zu 90 % gefördert werden können. Durch ein Flurbereinigungsver-
fahren könnte die Gemeinde die benötigten Flächen durch Flächentausch erhalten, was den
Zugang zu den Grundstücken erleichtern würde.

Das Büro „ARZ Ingenieure“ hat Kostenschätzungen übermittelt. Der Vorsitzende bittet nun um
ein Meinungsbild dazu, für welches Starkregen-Szenario ein Regenrückhaltebecken geplant
werden soll. Die Kosten (inklusive Bauneben- und Grundstückserwerbskosten, ggf. abzüglich
einer Förderung) werden im Haushalt 2025 berücksichtigt.
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Auf Nachfrage einer Gemeinderätin erläutert der Vorsitzende, dass bei anderen Regenrückhal-
tebecken üblicherweise ein zehnjähriges und manchmal auch ein zwanzigjähriges Starkregen-
ereignis als Grundlage angenommen wird.

Ein Gemeinderat ergänzt, dass Starkregenereignisse immer häufiger auftreten. Er regt an, er-
neut die Eigentümer der landwirtschaftlichen Flächen in der Gemarkung Moos, anzusprechen
und nachzufragen, ob ein Flurbereinigungsverfahren eingeleitet werden könnte. Dadurch be-
stünde möglicherweise die Chance auf eine 90-prozentige Förderung der Schutzmaßnahmen
gegen Starkregen. Somit plädiert er für die Zurückstellung des Beschlusses.

Auf die Frage eines weiteren Gemeinderats, welche Grundstücke konkret betroffen sind, erklärt
der Vorsitzende die Lage des geplanten Regenrückhaltebeckens anhand eines Luftbildes.

Ein anderer Gemeinderat weist darauf hin, dass die Kanalsanierung im Sanierungskonzept für
den Wiesenweg oberste Priorität hat. Dort kam es bereits mehrfach zu Wassereinbrüchen in
Kellern, bedingt durch Rückstau von Regen- und Schmutzwasser. Er spricht sich dafür aus, ein
20- oder sogar 100-jähriges Regenereignis als Grundlage heranzuziehen.

Ein Gemeinderat betont nochmals, dass von Amts wegen empfohlen wird, ein 10- bis 20-
jähriges Starkregenereignis zugrunde zu legen.

Der Vorsitzende bittet darum, dass auch die Gemeinderäte aus Moos die Eigentümer anspre-
chen. Er regt an, dass neben ihm auch die Gemeinderäte der Familie Moser die betroffenen
Grundstückseigentümer im Hinblick auf ein mögliches Flurbereinigungsverfahren ansprechen.

Ein weiterer Gemeinderat fragt nach, wo durch die Maßnahmen Mehrkosten entstehen könnten.
Der Vorsitzende schlägt vor, die Beschlussfassung auf Januar 2025 zu verschieben, um dem
kommunalen Beratungsbüro und den Ingenieuren die Gelegenheit zu geben, zu den Planungen
nochmals Stellung zu beziehen; insbesondere zur derzeitigen Lage und Dimensionierung der
Abwasser- und Oberflächenentwässerungskanäle.

Der Gemeinderat stimmt dieser Vorgehensweise einstimmig zu.

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und be-
schließt, dass ein Regenrückhaltebecken für ein …-jähriges Starkregenereignis geplant werden
soll. Die Kosten sind in den Haushalt 2025 aufzunehmen.

zurückgestellt

TOP  4 Festsetzung der Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer: Hebesatzsat-
zung - Information, Beschluss

Im Gemeinderat wurde bereits mehrfach, zuletzt am 9. Juli 2024, über die Folgen des
Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 10. April 2018 beraten. Das Urteil stellte
fest, dass die bisherige Erhebung der Grundsteuer nicht mit Artikel 3 Absatz 1 des
Grundgesetzes vereinbar ist. Diese Entscheidung führte zu einer Neuregelung der
Grundsteuer, die ab dem 1. Januar 2025 umgesetzt werden muss.

Für den Freistaat Bayern wurde am 10. Dezember 2021 das Bayerische Grundsteuer-
gesetz verabschiedet, das auf einem "wertunabhängigen Flächenmodell" basiert und
sich damit vom bundesweiten Modell unterscheidet. Mit dem Jahresende 2024 verlieren
die bisherigen Grundsteuerbescheide automatisch ihre Gültigkeit, sodass alle Steuer-
pflichtigen neue Bescheide erhalten müssen.



Öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom 12.11.2024 Seite 7 von 29

Die Bundesregierung hat erklärt, dass die Anpassung der Hebesätze im Rahmen der
Grundsteuerreform "aufkommensneutral" gestaltet werden soll. Das bedeutet, dass die
Kommunen die neuen Hebesätze so festlegen sollen, dass die Gesamteinnahmen aus
der Grundsteuer nach der Reform im Wesentlichen gleichbleiben. Ziel ist es, eine zu-
sätzliche Steuerbelastung für die Bürgerinnen und Bürger zu vermeiden, auch wenn es
für den Einzelnen zu Veränderungen kommen kann.

Durch die Reform der Grundsteuer wird die Berechnungsgrundlage modernisiert, um
gerechtere und aktuellere Werte zu berücksichtigen. Damit die Gesamteinnahmen der
Kommunen dabei nicht schwanken, müssen die Hebesätze entsprechend angepasst
werden. Auf diese Weise soll gewährleistet sein, dass die neue Berechnungsweise kei-
ne Auswirkungen auf das gesamte Steueraufkommen hat.

Allerdings trägt die Hauptverantwortung für die Umsetzung der Reform die kommunale
Ebene, da die Bundesregierung lediglich die Vorgaben für die "Aufkommensneutralität"
definiert. Die konkrete Ausgestaltung der Hebesätze bleibt den Städten und Gemeinden
überlassen.

Das stellt die Kommunen vor erhebliche Herausforderungen, insbesondere angesichts
steigender Ausgaben. Kommunen stehen näher am Alltag der Bürgerinnen und Bürger
und spüren daher unmittelbarer den Unmut, wenn die Steuerlasten steigen. Die Bun-
desregierung hingegen bleibt in der Distanz und kann sich auf die Rahmenregelungen
berufen, wodurch sie politischem Ärger eher entgeht.

In der Praxis führt dies häufig dazu, dass die Kommunen als Sündenböcke für eine Poli-
tik wahrgenommen werden, die letztlich von der Bundesebene vorgegeben wurde. Das
macht es den Kommunen schwer, ihre finanzielle Lage zu stabilisieren, ohne auf Kritik
zu stoßen.

Die finanzielle Lage der Gemeinde Geroldshausen ist äußerst angespannt. Auch der
Haushalt für 2024 wurde von der Kommunalaufsicht nur unter der Bedingung geneh-
migt, dass der Gemeinderat ein Konsolidierungskonzept verabschiedet. In diesem Zu-
sammenhang wurden die freiwilligen Leistungen (Zuschüsse) an die örtlichen Vereine
und Organisationen deutlich reduziert.

Für die Bürger ergibt sich ein differenziertes Bild: Es gibt deutliche Unterschiede bei der
neuen Grundsteuer. Einige Grundstückseigentümer müssen mit erheblichen Mehrkos-
ten rechnen, während eine breite Mehrheit moderate Steigerungen im Bereich von eini-
gen Hundert Euro verzeichnen dürfte. Gleichzeitig gibt es auch Fälle, in denen Bürger
entlastet werden. In Bayern basiert die reformierte Grundsteuer auf der Fläche des
Grundstücks und der Größe der Bebauung. Die Gemeinde Geroldshausen weist eine
vielfältige Struktur auf, bestehend aus Altorten, Neubaugebieten unterschiedlichen Al-
ters und ehemals landwirtschaftlich genutzten Höfen, was zu den unterschiedlichen
Auswirkungen auf die Grundsteuer führt.

Bisher wurden die Hebesätze der Realsteuern im Rahmen der jeweiligen Haushaltssat-
zung festgesetzt. Da jedoch der Haushalt in der Regel erst später beschlossen wird und
eine Neufestsetzung der Grundsteuer ab 01.01.2025 erfolgen muss, ist es notwendig,
bereits jetzt eine gesonderte Hebesatzsatzung zu beschließen. Eine Änderung des He-
besatzes ist damit auch in Zukunft losgelöst vom Beschluss über die Haushaltssatzung
möglich.

Ohne eine gültige Hebesatzsatzung in 2024 ist es für das Jahr 2025 nicht möglich,
rechtssichere Grundsteuerbescheide bekanntzugeben.
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Zur Höhe des vorgeschlagenen Hebesatzes:

Aktuell liegt die Datenerfassung durch das Finanzamt bei einer Umsetzung von ca.
90 %. Diese Datensätze wurden bereits durch die Finanzverwaltung übermittelt. Auf-
grund von z. B. falsch ausgefüllten Erklärungen zur Grundsteuer durch die Steuerpflich-
tigen und nicht unerheblichen Einsprüche bei den Finanzbehörden sind die Daten je-
doch wohl nicht vollumfänglich belastbar. Es ist daher davon auszugehen, dass in
nächster Zeit noch Anpassungen erfolgen werden, was ggf. auch noch zu Änderungen
bei den Grundsteuerhebesätzen führen könnte. Die Gemeinden sind jedoch erst einmal
an den sog. Grundlagenbescheid des Finanzamtes gebunden, Änderungen können nur
durch das Finanzamt erfolgen.

Die Grundsteuerhebesätze der Gemeinde Geroldshausen wurden letztmals im Jahr
2021 erhöht und liegen aktuell bei 340 %. Die durchschnittlichen Hebesätze lagen im
bayerischen Vergleich im Jahr 2022 bei ca. 366 % (GrSt A) und ca. 352 % (GrSt B).

Aufgrund der aktuell sehr angespannten wirtschaftlichen Situation der Gemeinde Ge-
roldshausen, wäre auch ohne eine Grundsteuerreform angebracht, die Einnahmen in
diesem Bereich zu erhöhen, insbesondere auch im Hinblick auf die voraussichtlich an-
gestiegene Umlagekraft in 2025 im Vergleich zu 2024. Alleine durch diese Steigerung
sind z. B. mit Mehrausgaben i. H. v. ca. 69.500 € für die Kreisumlage zu rechnen, hier-
bei ist eine evtl. Erhöhung des Kreisumlagesatzes noch nicht berücksichtigt, diese wür-
de den Haushalt noch zusätzlich belasten. Der aktuelle Kreisumlagesatz im Landkreis
Würzburg beträgt 44 %. Diese wurde 2024 um drei Prozentpunkte von zuvor 41 % er-
höht, um die finanziellen Herausforderungen des Landkreises zu bewältigen. In der letz-
ten Bürgermeisterarbeitstagung wurde sogar eine weitere Erhöhung um 7 Prozentpunk-
te auf 51 % als notwendig erachtet. Allerdings würde selbst diese Anhebung nicht aus-
reichen, um den Haushalt des Landkreises Würzburg auszugleichen. Eine Erhöhung
der Kreisumlage um 1 Prozentpunkt verursacht für die Gemeinde Geroldshausen
Mehrausgaben von rund 16.500 € (Grundlage vorläufige Umlagekraft 2025).

Die Verwaltung schlägt daher - wie auch vom Bayerischen Gemeindetag empfohlen -
vor, die bisherigen Hebesätze im Bereich der Grundsteuer beizubehalten. Diese sind
bei der Grundsteuer A u. B aktuell mit 340 % festgesetzt. Es liegen also derzeit noch
erhebliche Unwägbarkeiten bei den vom Finanzamt übermittelten Daten vor. Daher ist
die Ermittlung der Mehreinnahmen schwierig. Nach aktueller Hochrechnung dürften
diese bei unveränderten Hebesätzen bei ca. 78.500 € liegen.

Bei einer aufkommensneutralen Festsetzung der Hebesätze läge der Hebesatz bei der
Grundsteuer A bei 460 % und Grundsteuer B bei 210 %.

Ein Satzungsentwurf ist diesem Sachvortrag beigefügt.

Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt und weist darauf hin, dass im Haushalt 2024
die Grundsteuer A mit rund 120.000 € und die Grundsteuer B mit rund 20.000 € einge-
plant sind. Falls die Hebesätze unverändert bleiben, könnten daraus Mehreinnahmen in
Höhe von 78.000 € nach den derzeitigen Berechnungen resultieren.

Auf Nachfrage eines Gemeinderats erklärt der Vorsitzende, dass die Erhöhungen nicht
nur durch große Höfe, sondern auch mehrere alte Neubaugebiete, wie beispielsweise
die Rosenstraße, betreffen. Für diese musste bisher wenig Grundsteuer bezahlt wer-
den. So werden sich die Mehreinnahmen der Gemeinde voraussichtlich auf mehrere
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Eigentümer verteilen. Zudem weist er darauf hin, dass laut Kämmerei kommunale Son-
derregelungen nur für die Bereiche Landwirtschaft und Denkmalschutz beschlossen
werden könnten. Der Bayerische Gemeindetag rät jedoch aufgrund unklarer Gesetzes-
formulierungen von der Nutzung dieser Sonderregelungen ab.

Ein Gemeinderat schlägt vor, die bisherigen Hebesätze beizubehalten und zunächst
abzuwarten, bis mögliche Widersprüche abgearbeitet sind. Anschließend könne man
gegebenenfalls nachjustieren. Ein anderer Gemeinderat ergänzt, dass es möglicher-
weise auch noch bis zum 30.6.2025 möglich sein wird, die Hebesätze zu ändern.

Ein Gemeinderat unterstützt diese Vorgehensweise und fügt hinzu, dass in den Medien
häufig dazu geraten wird, den Bescheiden zu widersprechen. Es erscheint ihm daher
sinnvoll, zunächst abzuwarten, bis alle Widersprüche bearbeitet sind.

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen beschließt die Satzung über die Festsetzung
der Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer wie im beiliegenden Satzungsentwurf aufge-
führt. Die Hebesatzsatzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Abstimmungsergebnis: Ja: 12    Nein: 0    Anwesend: 12

TOP  5 Bahnhof Geroldshausen: Begehung und Schulung der FF Geroldshausen mit
Notfallmanager der DB InfraGo - Information

1. Kommandant Heiko Drexel der FF Geroldshausen hatte für den Abend des 18. Oktober 2024
eine Begehung des Stellwerks am Bahnhof Geroldshausen mit anschließender Schulung „Ver-
halten im Gleisbereich“ durch den Notfallmanager von Schweinfurt und Würzburg der DB Infra-
Go organisiert. Dabei konnten die Kameradinnen und Kammeraden auch das danebenstehen-
de Gebäude der Relais-Station besichtigen.

Herr Drexel berichtet über die wichtige Veranstaltung und erklärt, dass er den neuen Feuer-
wehreinsatzplan für das Stellwerk/Schalträume angefordert hat. Der vorliegende Plan stammt
aus dem Jahr 1981.
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Er bedankt sich bei allen Aktiven, insbesondere beim Notfallmanager der DB InfraGo. Die rund
30 Teilnehmer haben zunächst das Stellwerk und die Relaisstation besichtigt und wurden an-
schließend im Feuerwehrhaus theoretisch geschult.

Auf Anregung eines Gemeinderats erklärt der Vorsitzende, dass er die Deutsche Bahn anspre-
chen wird, da einige Lampen am Bahnhof schon seit längerer Zeit defekt sind.

zur Kenntnis genommen

TOP  6 Ablauf des Stromliefervertrags zum 31.12.2024, Neuausschreibung - Informa-
tion, Beschluss

Der Stromliefervertrag der Gemeinde Geroldshausen mit der Überlandwerk Schäftersheim
GmbH endet am 31.12.2024. Der Strompreis belief sich bisher auf 14,54 ct / kWh (reiner Ener-
giepreis, Ökostrom). Es sollten daher noch in diesem Jahr Angebote mit neuen Konditionen
eingeholt werden und ein Vertragsabschluss erfolgen. Wie in den Vorjahren, wurden wieder 3
Stromanbieter zur Abgabe eines Angebots aufgefordert, neben dem aktuellen Vertragspartner
wurde auch die Stadtwerke Würzburg AG und die EnBW angeschrieben.

Die Märkte haben sich zwischenzeitlich wieder beruhigt, daher haben viele Gemeinden bereits
neue Verträge abgeschlossen bzw. sind gerade dabei. Die Preise für Strom und Erdgas am
Terminmarkt sind im Vergleich zu den hohen Preisen der Vorjahre wieder auf einem annehmba-
ren Niveau.

Die aufgrund der Ausschreibung eingegangen Strompreise haben eine sehr kurze Bindungs-
frist, da der Strommarkt sehr volatil geworden ist, die eingegangenen Preise sind daher lediglich
als Richtpreise anzusehen. Bei längerer Bindungsfrist kalkulieren die Stromanbieter i. d. R. ei-
nen Risikoaufschlag in den Preis mit ein, was zu Mehrkosten führen würde. Es ist bei Kommu-
nen daher zwischenzeitlich üblich geworden, dass erst nach der Sitzung des Gemeinderates
ein aktueller Tagespreis abgefragt wird und der wirtschaftlichste Anbieter dann den Zuschlag
erhält.

Die Ausschreibung der Stromlieferung erfolgte unter folgenden Bedingungen:

- Laufzeit 3 Jahre
- Stromlieferung alt. mit u. ohne Ökostrom
- getrennt nach allgemeinen Abnahmestellen und Straßenbeleuchtung

Der Vorsitzende erläutert nochmals den Sachverhalt und erklärt, dass am Morgen bereits An-
gebote mit einem Arbeitspreis von 6 bis 9 Cent pro kWh eingegangen sind. Auf Nachfrage ei-
nes Gemeinderats erläutert der Vorsitzende, dass in den letzten Jahren Verträge mit Ökostrom
abgeschlossen wurden. Nach seiner Kenntnis ist Ökostrom nicht wesentlich teurer.

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und
stimmt dem Abschluss eines Stromliefervertrags mit einer Vertragslaufzeit von 3 Jahren zu, in
den Vertrag ist der Bezug von zertifiziertem Ökostrom mit aufzunehmen. Bürgermeister Ehr-
hardt wird zum Abschluss eines Stromlieferungsvertrags mit dem wirtschaftlichsten Anbieter
beauftragt.

Abstimmungsergebnis: Ja: 12     Nein: 0     Anwesend: 12
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TOP  7 Neubaugebiet "Bildacker", Moos: Richtlinien zur Vergabe der Grundstücke -
Information, Beschlüsse

Auf Grund des Main-Postartikels zum symbolischen Spatenstich am 17. Oktober 2024 zum
Neubaugebiet „Bildacker“ und auch Posts in den Sozialen Medien sind vermehrt Nachfragen an
die Verwaltung wegen des Verkaufs der Grundstücke gestellt worden.

Der Verkaufspreis soll im Nicht-Öffentlichen Teil dieser Sitzung beraten und ggf. beschlossen
werden.

Aber auch die Vergabe der Grundstücke sollte geregelt werden.

Im Lageplan sind 26 Grundstücke mit vorläufigen Grenzen mit einer Grundstücksgröße von
502,22 bis 618,12 m² für Ein-/Zweifamilienhäuser und zwei Grundstücke auch geeignet für
Mehrfamilienhäuser mit bis zu acht Miet-Parteien mit 890 m² und 797 m² eingezeichnet (siehe
Anlage).

Ein Gemeinderat stellt fest, dass ein Grundstück mit einer Größe von 500 Quadratmetern zu
klein für eine Doppelhaushälfte ist. Ein anderer Gemeinderat entgegnet, dass man zunächst
abwarten solle, ob eine konkrete Nachfrage für ein Doppelhaus besteht. In diesem Fall könnte
man immer noch zwei Grundstücke zusammenlegen.

Eine Gemeinderätin fragt, ob es wichtig sei, dass genügend Spielraum vorhanden ist. Dieser ist
jedoch durch 28 Bauplätze sichergestellt.

____________________________________________________________________________

Die Verwaltung schlägt vor, kein sogenanntes „Einheimischenmodell“ (siehe Anlage: „Das
Einheimischenmodell: Ein Instrument zur Förderung des sozialen Zusammenhalts und bezahl-
baren Wohnraums“) zu entwickeln und umzusetzen, bei den Grundstücken über ein Punktesys-
tem vergeben werden.

Der Grund dafür ist, dass ausreichend Bauland zur Verfügung steht. Ein Einheimischenmodell
würde das Angebot an Baugrundstücken für eine breitere Zielgruppe einschränken und somit
den allgemeinen Wohnungsmarkt in der Gemeinde weiter verengen.

Da Grundstücke im Rahmen eines Einheimischenmodells unter Marktwert verkauft würden,
müsste die Gemeinde auf mögliche höhere Einnahmen verzichten. Dies wäre problematisch
angesichts der angespannten finanziellen Situation, da die Einnahmen für andere kommunale
Projekte, insbesondere für Pflichtaufgaben, dringend benötigt werden. So hat auch die Kommu-
nalaufsicht im Genehmigungsbescheid zum Haushalt festgelegt, dass alle Kosten umgelegt
werden müssen.

Zusätzlich gibt es in Deutschland verfassungsrechtliche Bedenken in Bezug auf Gleichbehand-
lung und Chancengleichheit. Modelle, die eine bevorzugte Vergabe an bestimmte Gruppen er-
lauben, müssen sehr gut begründet und sachlich gerechtfertigt sein, um nicht gegen den
Gleichbehandlungsgrundsatz des Grundgesetzes zu verstoßen.

Ohne ausreichende Transparenz und nachvollziehbare Begründung könnte das Einheimi-
schenmodell rechtlich angefochten werden, was zu Unsicherheiten für die Gemeinde führen
würde.

Ein Gemeinderat erläutert eine weitere Möglichkeit für ein Punktvergabesystem.

Einem Gemeinderat ist es wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger aus Moos und Geroldshausen
bei der Vergabe von Grundstücken bevorzugt werden. Allerdings sollten diese Grundstücke in
jedem Fall zum gleichen Preis wie für Auswärtige vergeben werden.
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Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, dass die Verwaltung nicht mit der Erarbeitung eines „Einheimi-
schen Modells“ beauftragt wird.

Abstimmungsergebnis: Ja: 12     Nein: 0     Anwesend: 12
____________________________________________________________________________

Die Vermessung der Grundstücke soll erst im Herbst 2025 erfolgen, damit eine doppelte
Vermessung vermieden wird. Damit muss im Verkaufsvertrag ein Teilgrundstücks aus den
gemeindlichen Grundstücken ohne eine Vermessung z. B. mit Nr. 12 (588,34 m²) festgelegt
werden. Eine Eintragung der Flurnummer und damit grundbuchrechtliche Sicherung wäre erst
nach der Vermessung möglich. Dies wird von einigen Banken nicht als Sicherheit anerkannt.
Deshalb schlägt der Notar vor, dass die Zahlung des Kaufpreises auch im Herbst 2025 erfolgt.
Die Notarkosten und die Grunderwerbssteuer würden mit Abschluss des Notarvertrages fällig
werden.

Der Vorsitzende erläutert die Vorgehensweise für die Vermessung.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, dass der Kaufpreis im Herbst 2024 nach der Vermessung fällig
wird.

Abstimmungsergebnis: Ja: 12     Nein: 0     Anwesend: 12
____________________________________________________________________________

Die Verwaltung schlägt vor, die Grundstücke nach dem Windhund-Prinzip zu vergeben. Der
erste Interessent, der eine Reservierungsvereinbarung unterzeichnet und die Reservie-
rungsgebühr in Höhe von 100,00 EUR zahlt (siehe Entwurf im Anhang), erhält das gewünschte
Grundstück. Bei der Erstellung des Entwurfs zur Reservierungsvereinbarung wurde die Ge-
meinde rechtlich beraten. Sollte ein Interessent jedoch keine Reservierungsvereinbarung ab-
schließen wollen, wird das von ihm ausgewählte Grundstück erst im Rahmen des Kaufvertrags
verbindlich festgelegt. Der Start der Grundstücksvergabe wird den Interessenten über Kanäle
wie das Mitteilungsblatt und die Webseite (www.geroldshausen.de) bekannt gegeben.

Von der Verwaltung wird alternativ in Absprache mit einem Notar vorgeschlagen, dass der Inte-
ressent, der zuerst den Kaufvertrag unterzeichnet, das Grundstück erhält. Es wird also keine
Reservierungsvereinbarung abgeschlossen.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, dass die Grundstücke nach dem Windhund-Prinzip mit einer Re-
servierungsvereinbarung alternativ ohne Reservierungsvereinbarung vergeben werden.

Abstimmungsergebnis: Ja: 12     Nein: 0     Anwesend: 12
____________________________________________________________________________

Um die Transparenz und Kontrolle zu gewährleisten, schlägt die Verwaltung vor, über jeden
Kaufvertrag im Gemeinderat in Nicht-Öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. In
diesem Zusammenhang könnte dann auch nochmals über die Änderung der Vergaberegeln
beraten und ggf. beschlossen werden. Auch bestände die Möglichkeit, spekulative Käufe zu
verhindern.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, dass alle Kaufverträge vor Unterzeichnung im Gemeinderat bera-
ten und beschlossen werden.

Abstimmungsergebnis: Ja: 12     Nein: 0     Anwesend: 12
____________________________________________________________________________
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Für Tiny-Häuser wird eine Grundstücksfläche ab 250 m² benötigt. Die Grundstücke für Ein-
/Zweifamilienhäuser sind mit einer Grundstücksgröße von 502,22 bis 618,12 m² eingezeichnet.
Die Verwaltung schlägt vor, falls ein kleineres Grundstück für die Errichtung eines Tiny-Häuser
gewünscht wird, jeweils die Hälfte der Grundstücksfläche der Grundstücke für Ein-
/Zweifamilienhäuser anzubieten. Außerdem wird vorgeschlagen, zunächst nur die Grundstücke
16 und 17 dafür zu reservieren.

Ein Gemeinderat weist darauf hin, dass für zwei Tiny Häuser jeweils zwei Anschlüsse benötigt
werden. Der Vorsitzende wird sich bezüglich dieses Themas mit dem Erschließungsträger in
Verbindung setzen. Er ergänzt, dass diese Regelungen sowieso im Laufe der nächsten Monate
und Jahre angepasst werden müssen.

Auf Nachfrage eines Gemeinderats erläutert der Vorsitzende die vorgeschlagene Lage der Tiny
Häuser am Rand des Baugebiets. Diese Position wurde aus städtebaulicher Sicht vom Pla-
nungsbüro vorgeschlagen.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, dass die Verwaltung bzgl. der Vergabe von Grundstücken zu Tiny-
Häusern wie oben dargestellt vorgeht.

Abstimmungsergebnis: Ja: 12     Nein: 0     Anwesend: 12
____________________________________________________________________________

Bereits jetzt liegt eine Anfrage vor, ob Grundstück auch kombiniert werden können. Die vorläu-
fig eingezeichneten Grundstücke haben eine Größe von 502,22 bis 618,12 m². Die Verwaltung
schlägt vor, falls ein größeres Grundstück gewünscht wird, jeweils zwei nebeneinanderliegen-
de Grundstücke zum Verkauf anzubieten.

Eine Gemeinderätin gibt zu bedenken, dass bei einer Zusammenlegung von zwei Grundstücken
zu einem Grundstück die Umsetzung aufgrund des aktuellen Bauzwangs schwierig sein könnte.
Weitere Gemeinderäte stimmen diesen Bedenken zu, da zu einem späteren Zeitpunkt ein wei-
teres Haus errichtet werden könnte.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, dass auch zwei nebeneinanderliegenden Grundstücke verkauft
werden, damit der Bauherr nur ein Ein-/Zweifamilienhaus darauf errichten kann.

Abstimmungsergebnis: Ja: 12     Nein: 0     Anwesend: 12
____________________________________________________________________________

Für die Grundstücke Nr. 3 und Nr. 4 sind Mehrfamilien-Häuser mit bis zu acht Wohneinheiten
geplant. Die Verwaltung hat eine Liste der potentiellen Bauträger erstellt und bittet um Ergän-
zung (siehe Anlage).

Beschluss:
Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, potenzielle Bauträger um die Übermittlung eines
Konzepts zur Errichtung von Mehrfamilien-Häusern zu bitten.

Abstimmungsergebnis: Ja: 12     Nein: 0     Anwesend: 12
____________________________________________________________________________

In den „alten“ Neubaugebieten (z. B. Ziegelwende, Geroldshausen) sind Grundstücke zum Teil
seit Jahrzehnten nicht bebaut. Deshalb schlägt die Verwaltung vor, dass beim Verkauf eines
Grundstücks eine Verpflichtung zur Bebauung innerhalb von 5 Jahren und ein Vorbehalt der
Gemeinde auf das Recht zum Wiederkauf des Grundstückes festgelegt wird.
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Der Vorsitzende erläutert, dass der Bauzwang bereits durch die Errichtung eines Rohbaus er-
füllt ist. Ein Gemeinderat ergänzt, dass im Neubaugebiet Kornäcker eine Verlängerung des
Bauzwangs gewährt wurde, da konkrete Pläne vorgelegt wurden.

Beschluss:
Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, die Verpflichtung zur Bebauung und das Wieder-
kaufsrecht im Notarvertrag aufzunehmen.

Abstimmungsergebnis: Ja: 12     Nein: 0     Anwesend: 12
____________________________________________________________________________

Einige Gemeinden bieten Baukostenzuschüsse für Familien mit Kindern oder schwerbehinder-
ten Angehörigen, die nach Fertigstellung des Rohbaus beantragt werden können. Auf Grund
der schwierigen finanziellen Situation der Gemeinde Geroldshausen schlägt die Verwaltung vor,
keine besondere Förderung gewährt wird.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, dass keine besondere Förderung gewährt wird.

Abstimmungsergebnis: Ja: 12     Nein: 0     Anwesend: 12
____________________________________________________________________________

Der Vorsitzende informiert, dass der Gemeinderat voraussichtlich in der Dezember-Sitzung zu
einem Ablösevertrag mit der KFB Baumanagement GmbH (Erschließungsträger) beraten und
beschließen wird. Der Erschließungsträger ist von der Kommune mit der Erschließung des Bau-
gebietes „Bildacker“ beauftragt worden. Im Zuge der Erschließung werden auch die Anlagen zur
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung durch den Erschließungsträger mit hergestellt.
Zur Vermeidung einer Doppelbelastung der beitragspflichtigen Grundstückseigentümer löst der
Erschließungsträger im Namen und auf Rechnung der beitragspflichtigen Grundstückseigentü-
mer im Erschließungsvertragsgebiet die Herstellungsbeiträge für die Wasserversorgung
sowie die Herstellungsbeiträge für die Abwasserbeseitigung ab. Der Erschließungsträger
wird die Ablösebeträge im Rahmen von Kostenerstattungsverträgen mit den beitragspflichtigen
Grundstückseigentümern abrechnen. Der Ablösebetrag wird nach der Grundstücksfläche und
der maximal zulässigen Geschossfläche errechnet. Diese Vorgehensweise ist mit dem Notariat
abgestimmt.

Die Verwaltung bittet um Rückmeldung, ob weitere Regelungen getroffen werden sollen.

TOP  8 Sitzung der Lenkungsgruppe „Fränkischer Süden“ am 15.10.2024 – Schwer-
punkte: Interkommunale Wärmeplanung und Priorisierung der Maßnahmen
im neuen ILE-Konzept - Information

Die öffentliche Sitzung der Lenkungsgruppe der Interkommunalen Allianz Fränkischer Süden
fand am Dienstag, den 15.10.2024, im Rathaus von Giebelstadt statt.

Ein zentrales Thema der Sitzung war der Vortrag von Herrn Otta von der Rietzler Energiekon-
zept GmbH zur kommunalen Wärmeplanung. Dieser Vortrag beleuchtete sowohl kommunale
als auch interkommunale Ansätze zur Wärmeversorgung, insbesondere in Gebieten mit Bio-
gasanlagen oder durch alternative Energiequellen wie Wasserstoff. Herr Otta informierte das
Gremium darüber, dass aktuell eine geförderte Ausschreibung im Landkreis Würzburg läuft, um
eine interkommunale Wärmeplanung für alle 52 Kommunen zu prüfen. Er stellte außerdem her-
aus, dass die Bayerische Staatsregierung eine vereinfachte Wärmeplanung für Kommunen oh-
ne eigene Energiequellen plant. Der Vortrag bot wertvolle Einblicke und regte eine Diskussion
unter den anwesenden Mit-gliedern an.

Besonders intensiv wurde das Thema des neuen ILE-Konzepts und die damit verbundene
Maßnahmengewichtung diskutiert. Die Bürgermeister der beteiligten Kommunen hatten zuvor
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eine Gewichtung der Maßnahmen vorgenommen. Dabei standen besonders die im Evaluie-
rungsseminar herauskristallisierten Top-Projekte im Fokus. Es wurde eine Zusammenfassung
der Maßnahmen vorgestellt, wobei speziell solche Maßnahmen genauer betrachtet wurden, die
von mindestens fünf Kommunen als weniger wichtig eingestuft, jedoch von einigen als Top-
Projekte bewertet wurden. Dazu gehörten Maßnahmen wie die Einrichtung einer ILE-
Beratungsstelle für den Kauf und die Sanierung von Altbauten sowie die Förderung von Photo-
voltaikanlagen auf kommunalen Flächen. Einige dieser Maßnahmen wurden zusammengefasst
oder umbenannt, um sie besser den Bedürfnissen der beteiligten Kommunen anzupassen. Die
Priorisierung für die Maßnahmen, die im Folgejahr umgesetzt werden sollen, wurde ebenfalls
besprochen.

Im Anschluss folgten Berichte aus den verschiedenen Projektteams. Es wurde unter anderem
über die Fortschritte im Bereich der Verwaltungskooperation, des Straßenunterhalts und der
Schwimmbadkooperation berichtet. Ein zentrales Thema war der Mangel an Personal für Stra-
ßenunterhaltsmaßnahmen in den Kommunen sowie steuerrechtliche Fragen bei der Arbeits-
überlassung. Auch die allianzweite Schwimmbadjahreskarte und deren Nutzung in der Bade-
saison 2024 wurde diskutiert. Im Bereich der interkommunalen Wärmeplanung knüpfte man an
den Vortrag von Herrn Otta an, um die laufende Ausschreibung des Landkreises Würzburg wei-
ter zu besprechen.

Der Tagesordnungspunkt "Jour Fixe" ermöglichte den Bürgermeistern einen offenen Austausch
über aktuelle Themen in ihren Kommunen. So wurde unter anderem über eine Veranstaltung in
Aub zum Thema "Älter werden im südlichen Landkreis Würzburg" berichtet, bei der innovative
Konzepte zur altersgerechten Wohnraumgestaltung vorgestellt wurden. Auch in Tauberretters-
heim gab es wichtige Informationen, etwa zu neuen Regelungen bei der Rattenbekämpfung, die
ab 2024 in Kraft treten und Schulungen für Bauhofmitarbeiter erfordern.

Zum Abschluss der Sitzung wurden noch Termine und organisatorische Hinweise bekanntge-
geben. Besonders hervorgehoben wurde die bevorstehende Streuobstkartierung, für die die
Bürgermeister gebeten wurden, eine Schätzung der Streuobstbäume in ihren Gemeinden ab-
zugeben. Der nächste Sitzungstermin der Lenkungsgruppe soll am 5. November 2024 im Mehr-
zweckraum des Kindergartens „Zauberbähnle“ in Geroldshausen stattfinden.

zur Kenntnis genommen

TOP  9 Abwasserzweckverband Wittigbach: Haushalt 2025 - Information

Im Vorgriff auf die Sitzung des Abwasserzweckverbandes Wittigbach am 21. November wird
dem Gemeinderat auch der Haushaltsplan 2025 zur Kenntnis gegeben.

zur Kenntnis genommen

TOP  10 Kindergarten Zauberbähnle: Sanierung Flachdach im Bereich der Bienen-
gruppe und Klage gegen Gewerk "Flachdachkonstruktion" - Information

Im Jahr 2023 führte ein beauftragtes Unternehmen im Rahmen des Neubaus des Kindergartens
Zauberbähnle die Arbeiten an den Flachdachkonstruktionen aus. Die Arbeiten umfassten zu-
nächst die Installation einer Dampfsperre, gefolgt von einer Isolierung, einer Dachhaut, einem
Vlies, einer Noppenbahn sowie einer abschließenden Dachbegrünung. Einige dieser Arbeiten
übernahm ein von dem Unternehmen beauftragter Nachunternehmer. Nach Fertigstellung der
Dachbegrünung wurde das gesamte Projekt Mitte Mai 2023 formell abgenommen.

Am 6. November 2023 wurden im Flur der Bienengruppe Wassereinbrüche festgestellt. Diese
wurden sofort an das ausführende Unternehmen gemeldet, das jedoch die genaue Leckstelle
nicht ausfindig machen konnte. Daraufhin beauftragte die Gemeinde eine Leckortungsfirma, die
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am 24. November 2023 eine mechanische Beschädigung im Dachbereich der Bienengruppe
dokumentierte.

Die genaue Lage der betroffenen Stelle wurde auf einem Grundriss als „Schadstelle Norden“
markiert. Das Wasser ist auf der anderen Seite des Daches in den Flur der Bienengruppe ein-
gedrungen.

Zur weiteren Untersuchung wurde ein Sachverständiger durch die Gemeinde hinzugezogen. Er
bestätigte, dass sowohl das Vlies als auch die Noppenbahn über der Schadstelle unbeschädigt
waren. Da die Leckage bereits vor der Dachbegrünung entstanden sein musste, wäre es mög-
lich gewesen, diese bereits während der Installation zu erkennen. Nach professioneller Abdich-
tung der Leckstelle traten keine weiteren Wassereintritte auf.

Bei einem Vor-Ort-Termin führte der Sachverständige eine detaillierte Untersuchung der Scha-
densstelle durch. Dabei stellte er fest, dass Feuchtigkeit in der Dachstruktur im Bereich der Bie-
nengruppe oberhalb der Dampfsperre verblieben ist und ohne Rückbau nicht entweichen kann.
Aus diesem Grund muss der gesamte Dachaufbau erneuert werden. Da das ausführende Un-
ternehmen trotz mehrfacher Gespräche und Ortstermine keine Bereitschaft zeigte, den Mangel
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zu beheben, wurde am 17. Oktober 2024 eine Klage mit einem Streitwert von etwa 85.000 EUR
eingereicht. Während der Verhandlungen bot die Gemeinde dem Unternehmen an, die Mängel-
beseitigung selbst durchzuführen, um die Kosten für eine erneute Ausschreibung zu sparen.
Dieses Angebot wurde jedoch abgelehnt.

Aktuell läuft ein zweites Ausschreibungsverfahren zur Sanierung des Flachdaches, nachdem
das erste aufgrund von als unwirtschaftlich eingestuften Angeboten vom Gemeinderat einge-
stellt wurde.

Ein Gemeinderat, der beruflich häufig mit diesen Gewerken zu tun hat, versteht das Verhalten
der Firma nicht.

zur Kenntnis genommen

TOP  11 Herrichten des Dorfplatzes Geroldshausen: Prüfung Zuwendungsnachweis -
Information

Mit Schreiben vom 27. April 2022 hatte das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) eine vorläufige
Bewilligung von Zuwendungen in Höhe von 143.000 EUR für den Abbruch von Gebäuden zur
Vorbereitung des Dorfplatzes erteilt. Nach eingehender Prüfung übersandte das ALE am 16.
Oktober 2024 den Prüfbericht zum Verwendungsnachweis, in dem auch die zusätzlich angefal-
lenen Erdaushubkosten anerkannt wurden. Die Fördersumme wird im Jahr 2025 ausgezahlt.

Der Verwendungsnachweis für die Neugestaltung des Dorfplatzes wird zur Zeit von der Käm-
merei und dem Planungsbüro erstellt.

zur Kenntnis genommen

TOP  12 Windkraftanlagen Gemarkung Uengershausen: Finanziellen Beteiligung von
Kommunen WKA und Warnblicken - Information

Im Marktstammdatenregister ist die EDF Renewables Deutschland GmbH als Betreiberin von
drei Windkraftanlagen in der Gemarkung Uengershausen verzeichnet. Mit Schreiben vom 10.
Oktober 2024 hat die Verwaltung das Unternehmen um Rückmeldung gebeten, wie die finanzi-
elle Beteiligung von Kommunen an Bestandsanlagen gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023 i. V. m.
§ 100 Abs. 2 EEG geregelt ist.

Zudem wurde angefragt, wann die Umrüstung der Anlagen erfolgen wird, um das nächtliche
Warnblinken auf bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK) umzustellen. Ab Jahresbeginn
wird es verpflichtend, das Warnsignal für Flugzeuge und Hubschrauber nur noch bei tatsächli-
cher Annäherung eines Flugobjekts zu aktivieren – eine technisch seit einigen Jahren mögliche
Lösung.

Eine Antwort steht noch aus.

Der Vorsitzende informiert zudem, dass die Windpark Geroldshausen Erste GmbH & Co. KG,
die 7 Windkraftanlage in der Gemarkung Geroldshausen plant, an die Qualitas Energy Service
GmbH, Stuttgart, verkauft wurde. Beide Unternehmen werden in der nächsten Sitzung ihre Be-
weggründe für diese Entscheidung vorstellen.

zur Kenntnis genommen
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TOP  13 Umbau Bahnhof Geroldshausen mit Bahnübergang Bahnstr. / Albertshäuser
Str. / Hauptstr.: BEG kein Provisorium - Information

Auf Nachfrage der Verwaltung zur möglichen Errichtung eines Provisoriums am Bahnhof Ge-
roldshausen zum Gesamtprojekt "Beseitigung der beiden Bahnübergänge mit Umbau des
Bahnhofs" hat die Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH (BEG) per E-Mail am 21.10.2024
Folgendes geschrieben:

„[…] zum Projekt „Bahnhofsumbau Geroldshausen“ können wir Ihnen gegenwärtig folgenden
Sachstand geben:

1.) nach wie vor gelten die Inhalte und Maßnahmen des Bahnhofsumbaus Geroldshausen
der von allen Projektpartnern gezeichneten VAST „Bahnhofsumbau Geroldshausen“
vom 21.06.2022. Die nachrichtlich genannten EKrG-Maßnahmen sind nicht Bestandteil
der VAST, auch wenn beide Projekte seitens der DB InfraGO AG in einem Gesamtpro-
jekt inkl. Erneuerung der Zugleit- und Sicherungstechnik betrachtet werden.

2.) die Bedienung der Station Geroldshausen erfolgt bis 12/2028 aus dem Verkehrsvertrag
„Regionalverkehr Mainfranken“ mit der Linie RB 85 Würzburg – Lauda – Osterburken mit
Elektrotriebzügen mit 55cm-Einstiegshöhe.

3.) für die ab 12/2028 anschließende Vertragslaufzeit ist weiterhin eine stündliche Bedie-
nung Geroldshausens auf Basis des heutigen Fahrplan- und Betriebskonzeptes der RB
85 vorgesehen. Da ab diesem Zeitraum der gem. VAST vom 21.06.2022 festgelegte
Bahnhofsumbau inkl. neuer 76cm-Bahnsteige noch nicht umgesetzt sein wird, hat uns
die NVBW schriftlich im September 2024 den Einsatz von Elektrotriebzügen zugesichert,
die die heutigen Bahnsteige nach den geltenden Bestimmungen bedienen können.

4.) es wurde zwischen den Aufgabenträgern NVBW und BEG vereinbart, dass in Kürze ein
Fahrplan- und Betriebskonzept für die RB-Linie 85 Würzburg – Lauda - Osterburken für
den Übergangszeitraum zwischen neuem Verkehrsvertrag ab 12/2028 und Inbetrieb-
nahme der neuen Verkehrsstation Geroldshausen mit neuen 76cm hohen Bahnsteigen
abgestimmt wird. Diese Abstimmungen sind noch nicht abgeschlossen.

Wir können Ihnen daher heute mitteilen, dass wir länderübergreifend ein RB 85-
Übergangskonzept unter Zugrundelegung der heute verfügbaren Bahnsteiginfrastruktur in Ge-
roldshausen abstimmen, welches weiterhin eine stündliche Bedienung Geroldshausen ermögli-
chen soll. Den aktuellen Sachstand zum geplanten Bahnhofsumbau Geroldshausen inkl. der
EKrG-Begleitmaßnahmen werden wir in einem Gespräch mit der DB InfraGO AG am
24.10.2024 abfragen und Sie bei Bedarf bzgl. neuer Sachstände informieren. Natürlich steht es
Ihnen frei, auch direkt bei der zuständigen DB InfraGO AG nachzufragen.“

Damit bestätigt die BEG, ebenso wie die DB InfraGO bereits mitgeteilt hat, dass bis zum Ab-
schluss des Gesamtprojekts, also frühestens 2035, kein Provisorium errichtet wird.

zur Kenntnis genommen

TOP  14 Umbau Bahnhof Geroldshausen mit Bahnübergang Bahnstr. / Albertshäuser
Str. / Hauptstr.: Sondersituationen zur Verkehrsanalyse der DB InfraGo - In-
formation, Beschluss

Die SCHLOTHAUER & WAUER, Ingenieurgesellschaft für Straßenverkehr mbH, Berlin, führt
derzeit eine Verkehrsanalyse in der Gemeinde Geroldshausen im Auftrag der DB InfraGo durch.
Diese wurde der Gemeinde anlässlich einer Sitzung des Bauausschusses am heutigen Nach-
mittag vorgestellt. Beim Vorbereitungsgespräch mit der Ingenieurgesellschaft hat sich heraus-
gestellt, dass bei der Verkehrsanalyse nicht die Sondersituationen in der Gemeinde Gerolds-
hausen erfasst wurden.

Folgende Sondersituationen müssen laut Verwaltung berücksichtigt werden:
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1. Die Kabus GmbH, Sommerrain 2, verzeichnet saisonalen Schwerverkehr. Zwei Monate
im Jahr wird der Betrieb täglich mit 40-Tonnern, während in den restlichen zehn Mona-
ten wöchentlich angefahren wird. Falls die Parkbuchten gegenüber dem Dorfladen ent-
fernt werden, könnte die Route über die Hauptstraße in Richtung Kirchheimer Straße
verlaufen, was jedoch eine erhebliche Belastung für die Anwohner darstellen würde.

2. Ein Landwirt, Hauptstraße 27, verzeichnet saisonalen Schwerverkehr, von Februar bis
März sowie von August bis Oktober. In diesem Zeitraum wird der Hof täglich von 5 bis
10 Schwerverkehrsfahrzeugen / Sattelaufliegern angefahren. In den übrigen Monaten
fahren die 40-Tonner alle zwei Wochen. Daneben fährt der Landwirt wöchentlich mit
Großmaschinen, mit einer Breite bis zu 3,49 Metern zur Wartung, Betankung, etc. in
seinen Hof an. Aufgrund des steilen Winkels bei der Abfahrt zur Kirchheimer Straße gibt
es keine Alternative zur Nutzung des Bahnübergangs für den Schwerverkehr. Die Fahr-
zeuge fahren z. T. rückwärts über in den Sommerrain in den Hof, wobei die Abfahrt nur
über den Bahnübergang möglich ist.

3. Der Dorfladen, Hauptstraße 30, erwirtschaftet mindestens drei Viertel seines Umsatzes
durch den Durchgangsverkehr von Pendlern auf dem Weg zur und von der Arbeit, mit
sehr wenigen Kunden zu Fuß. Es gibt keine alternative Route.

4. Ähnlich ist es beim Blumenstall, Hauptstraße 15, der ebenfalls fast ausschließlich vom
Durchgangsverkehr der Pendler lebt, mit kaum Laufkundschaft. Allerdings besteht hier
die Möglichkeit einer alternativen Zufahrt über die Kirchheimer Straße.

5. Die Feuerland Werkstätten GmbH & Co. KG, Klingenstr. 40 – 44, wird wöchentlich
durch 4 bis 5 Sprinter mit einem Gewicht von 7,5 Tonnen und zweimal im Monat von
Schwerverkehr beliefert. Die meisten An- und Rückfahrten erfolgen über den Bahnüber-
gang Klingenstraße, wobei die Fahrzeuge im Hof wenden. Aktuell gibt es keine alternati-
ve Route.

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und fordert die Berücksichtigung dieser
Sondersituationen bei der Verkehrsanalyse der DB InfraGo.

Abstimmungsergebnis: Ja: 12     Nein: 0     Anwesend: 12

TOP  15 Umbau Bahnhof Geroldshausen mit Bahnübergang Bahnstr. / Albertshäuser
Str. / Hauptstr.: Forderungen des Gemeinderats - Information, Beschluss

Im Jahr 2022 wurde der Gemeinde Geroldshausen von der DB InfraGo und der Bayerischen
Eisenbahngesellschaft (BEG) in einer Verkehrlichen Aufgabenstellung (VAST) zugesichert,
dass der Bahnhof bis Ende 2028 barrierefrei umgebaut werden soll. Es wurde ausdrücklich
festgehalten, dass dies erforderlich ist, um das drohende Bedienverbot für neue Fahrzeuge zu
verhindern. In diesem Zusammenhang stimmte der Gemeinderat der Schließung des Bahn-
übergangs „Klingenstraße“ zu, um den Umbau zu ermöglichen.

Im August 2023 einigte sich der Gemeinderat dann mit der DB InfraGo auf die Planungsvarian-
te 9 der Machbarkeitsstudie „Bahnhof Geroldshausen, Umbau der Verkehrsstation“. Diese Vari-
ante sieht u. a. den Bau von zwei Rampen vor, um den Zugang zum Bahnhof barrierefrei zu
gestalten.



Öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom 12.11.2024 Seite 20 von 29

Im April 2024 informierte die DB InfraGo die Gemeinde Geroldshausen, dass der barrierefreie
Umbau des Bahnhofs frühestens 2030 erfolgen könne – zwei Jahre später als ursprünglich zu-
gesichert. In einer Besprechung mit den Gemeinderäten und der Verwaltung im Mai 2024 er-
klärte die DB InfraGo dann, dass zunächst eine alternative Querung der Bahnlinie erforderlich
sei. Statt des bisherigen Bahnübergangs an der Hauptstraße müsse eine Brücke im Bereich der
BayWa errichtet werden, wobei die Realisierung dieser Maßnahme frühestens bis 2035 zu er-
warten sei.

Auf Grund dessen forderte der Gemeinderat die Schaffung eines barrierefreien Provisoriums bis
zur Fertigstellung.

Daraufhin hat der Konzernbevollmächtigte der DB AG für den Freistaat Bayern mit Schreiben
von Anfang Juli 2024 festgestellt, dass weder die Errichtung eines provisorischen Zugangs
(über die Industriestraße) mit Erhöhung der bisherigen Bahnsteige, noch eine regelmäßige Be-
nutzung des Gleises 1 möglich sei. Diese Optionen, die die Ein- und Ausstiegsbedingungen
vorübergehend hätte verbessern können, wurde von der DB AG aus verschiedenen Gründen
abgelehnt. Dies geschah trotz konkreter und kostengünstiger Alternativvorschläge von Seiten
der Gemeinde Geroldshausen.

Die DB InfraGo und die Bayerische Eisenbahngesellschaft halten weiterhin daran fest, den Vor-
kriegsbahnhof in seinem derzeitigen Zustand für mindestens weitere zehn Jahre beizubehalten,
mit hohen Ein- und Ausstiegen und ohne Zugang über die Industriestraße für die Fahrgäste
Richtung Würzburg. Dies führt zur wachsenden Sorge, dass der Bahnhof langfristig geschlos-
sen werden könnte, insbesondere angesichts begrenzter Finanzmittel. Diese Aussicht steht in
einem starken Kontrast zur Entwicklung in den Landkreisen Würzburg und Kitzingen, wo derzeit
Bahnlinien reaktiviert werden.

Deshalb fordert der Gemeinderat in Anlehnung an die Aktion „Geisterzug“ an dem „Tag des
Spatenstichs“ im Anfang 2025:

Barrierefreies Provisorium am Vorkriegsbahnhof ab Mitte 2025 bis zur Fertigstellung des
Neubaus

Der Bürgermeister vereinbart hierzu einen Ortstermin mit den Verantwortlichen der DB AG und
ihrer Gesellschaften zur Klärung folgender Punkte:

1. Änderungen im Regelwerk für Gleis 1, damit alle Nahverkehrszüge von Würzburg in
Richtung Lauda dort einfahren z. B. durch Ausweitung der Rostfahrten
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2. Auffüllen des Bahnsteiges am Gleis 3, damit die Ein- bzw. Ausstiegshöhe verkleinert
wird. Diese Arbeiten werden in Zusammenarbeit der DB InfraGo mit dem Bauhof und lo-
kalen Unternehmen durchgeführt. Die Kosten übernimmt die DB InfraGo.

3. Herstellen des Zugangs von der Industriestraße durch Zusammenarbeit der DB InfraGo
mit dem Bauhof und lokalen Unternehmen. Die Kosten übernimmt die DB InfraGo.

4. Unterstützung der Personen mit Gehbehinderung beim Ein-/Aussteigen durch die Fahr-
dienstleiter

Errichtung einer Querung der Bahnlinie (heute: Gefährlichster Bahnübergang Deutsch-
lands mit der Straßen-Kreuzung auf den Gleisen an der Hauptstraße / Bahnstraße / Al-
bertshäuser Straße mit Bahnübergang Klingenstraße) z. B. durch die Errichtung einer
Unterführung im Bereich der BayWa sowie die Errichtung des bereits vereinbarten barri-
erefreien Bahnhofs

1. Unterstützung durch das Straßenbauamt, damit die Notwendigkeit von Änderungen an
der Kreuzungssituation anerkannt wird.

2. Einplanung der Finanziellen Mittel im Bundes- und Landeshaushalt
3. Aufstockung der Ressourcen bei der DB InfraGo
4. Fertigstellung bis Ende 2035

Die Schreiben der Gemeinde werden an folgenden Verteiler versandt:

- Bundesminister für Digitales und Verkehr
- Bayerischen Staatsminister: Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Ver-

kehr)
- Verkehrsminister von Baden-Württemberg
- Konzernbevollmächtigte der DB AG für den Freistaat Bayern
- Bundestagsabgeordnete sowie Kandidaten
- Landtagsabgeordnete
- Landräte Würzburg, Main-Tauber-Kreis
- Bügermeister
- DB InfraGo
- BEG
- NVBW
- …

Der Bürgermeister wird beauftragt, alle in Bayern und Baden-Württemberg politisch Verantwort-
lichen zu einem Vor-Ort-Termin zur Erläuterung der Situation einzuladen.

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Vorgehensweise zu und begrüßt diese ausdrücklich. Er beauftragt
den Bürgermeister mit der Durchführung.

Abstimmungsergebnis: Ja: 12     Nein: 0     Anwesend: 12

TOP  16 Informationen / Sonstiges

Gemeinsames Totengedenken an Allerheiligen – Eine würdige Tradition

Am Allerheiligentag, dem 1. November 2024, fand das mittlerweile wieder traditionelle
Totengedenken statt, das gemeinsam von der evangelischen und katholischen Kirche sowie der
politischen Gemeinde organisiert wurde. Bis zum Jahr 1994 hielten katholische und
evangelische Christen gemeinsam das Gedenken an die Verstorbenen ab. Im Jahr 1995 jedoch
wurde durch den Vorsitzenden der Soldatengemeinschaft eine separate Veranstaltung zum
Volkstrauertag ins Leben gerufen.
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Seit 2019 wird das Gedenken wieder gemeinsam an Allerheiligen - auf Anregung der
Freiwilligen Feuerwehr Geroldshausen - gefeiert, das schon zuvor von Mitgliedern der
Blaskapelle Giebelstadt-Sulzdorf musikalisch begleitet wurde. Dieses Jahr zog die
Veranstaltung erneut mehr Bürgerinnen und Bürger an. Vielen lag das gemeinsame Gedenken
am Geroldshäuser Kriegerdenkmal besonders am Herzen.

Ein herzlicher Dank gilt Frau Pfarrerin Elise Badstieber und Frau Pfarrassistentin Maria Düchs,
den Fahnenabordnungen der Feuerwehr, der Soldatengemeinschaft, dem Gesangverein sowie
der Blaskapelle Giebelstadt-Sulzdorf, die der Veranstaltung einen würdigen Rahmen verliehen
haben.

Kräuterschnecke des OGV Geroldshausen

Im Rahmen des Forschungsprojekts „Summende Dörfer“ der Universität Würzburg hat der
Obst- und Gartenbauverein auf der Grünfläche hinter dem Kriegerdenkmal eine
Kräuterschnecke angelegt. Sie ist nicht nur eine attraktive Bereicherung des Ortsbildes,
sondern bietet auch Lebensraum und Nahrung für Insekten und trägt damit aktiv zur Förderung
der Artenvielfalt bei. Das Projekt ist Teil der Initiative, innerörtliche Flächen insektenfreundlicher
zu gestalten und das Bewusstsein für nachhaltige Gartenkultur zu stärken.
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Hinweisschild gegen illegale Grüngutablagerung am ehemaligen Klärbecken
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Seit mehreren Jahren lagert der Bauhof Ge-
roldshausen kein Grüngut mehr beim ehemali-
gen Klärbecken am Klingenbach, das zum Ab-
wasserzweckverband Wittigbach gehört. Trotz
mehrfacher Hinweise an die Anwohner, dass
das Lagern von Grüngut an dieser Stelle auf-
grund gesetzlicher Bestimmungen nicht mehr
erlaubt ist – und somit auch für die Anwohner
untersagt bleibt – kommt es weiterhin vor, dass
der Bauhof Grüngut und gelegentlich sogar
Bauschutt entfernen muss. Um das Problem
nochmals deutlich zu machen, wurde an dieser
Stelle nun ein Hinweisschild aufgestellt.

Biber verursacht Überschwemmung: Maßnahme zur Senkung des Wasserspiegels ge-
plant

Der Biber im Biotop vor der Bahnunterführung in der Gemarkung Ingolstadt hat inzwischen be-
trächtliche Veränderungen verursacht. Durch den Bau eines weiteren Damms wird mittlerweile












